Reglement für den Titel Slowenischer Champion – CH SLO

1.

Für Rassen ohne Gebrauchshundenachweis. Für die Zuerkennung des Titels Slowenischer Champion müssen folgende Anwartschaften errungen werden:
-        4 CAC (zwischen der ersten und letzten Anwartschaft muss ein zeitlicher Mindestzwischenraum von midestens 366 Tage liegen, mit einer Toleranz von 1-2 Tage(n) bei gleichen Ausstellungen im darauffolgenden Jahr)
-         mindestens 2 CAC von internationalen Ausstellungen
-         mindestens 3 CAC von verschiedenen Richtern

2.

Für Hunde die schon Champion in ihrem eigenen Land sind – gültig für Hundebesitzer aus (Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, Rußland, die Ukraine, Rumänien, Griechenland, Israel, Zypern, Malta, Irland, Vereinigtes Königsreich, Portugal und Spanien):

a)      1 CAC von einer internationalen Ausstellung   oder
b)      2 CAC von nationalen Ausstellungen
Der Hundebesitzer dessen Hund noch kein Champion im eigenen Land ist kann den Slowenischen Champion später beantragen, sobald sein Hund im eigenen Land den Championtitel errungen hat.
3.

Für Rassen mit Gebrauchshundenachweis. Für die Zuerkennung des Titels Slowenischer Champion müssen folgende Anwartschaften errungen werden:
-        3 CAC (zwischen der ersten und letzten Anwartschaft muss ein zeitlicher Mindestzwischenraum von midestens 366 Tage liegen, mit einer Toleranz von 1-2 Tage(n) bei gleichen Ausstellungen im darauffolgenden Jahr)
-         mindestens 2 CAC von internationalen Ausstellungen
-         mindestens 2 CAC von verschiedenen Richtern

-         1 CAC aus der Gebrauchshundeklasse
        Reglement für den Titel Slowenischer Jugendchampion – CHJ SLO
1.

Für die Zuerkennung des Titels Slowenischer Jugendchampion müssen folgende Anwartschaften errungen werden:

-         3 Jugendanwartschaften (PRM) 
-         1 Jugendanwartschaft (PRM) von einer internationalen Ausstellung,
-         2 Jugendanwartschaften von verschiedenen Richtern
-         Anstelle einer Jugendanwartschaft kann ein CAC aus der Zwischenklasse eingereicht werden
Dieser Championtitel berechtigt nicht zum Start in der Championklasse!
2.

Für Hunde die schon Champion in ihrem eigenen Land sind – gültig für Hundebesitzer aus (Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, Rußland, die Ukraine, Rumänien, Griechenland, Israel, Zypern, Malta, Irland, Vereinigtes Königsreich, Portugal und Spanien):

a)      1 Jugendanwartschaft (PRM) von einer internationalen Ausstellung   oder
b)      2 Jugendanwartschaften (PRM) von nationalen Ausstellungen
Der Hundebesitzer dessen Hund noch kein Jugendchampion im eigenen Land ist kann den Slowenischen Jugendchampion später beantragen, sobald sein Hund im eigenen Land diesen Championtitel errungen hat.
Dieser Championtitel berechtigt nicht zum Start in der Championklasse!
         Reglement für den Titel Slowenischer Veteranenchampion – CHV SLO
1.

Für die Zuerkennung des Titels Slowenischer Veteranenchampion müssen folgende Anwartschaften errungen werden:
-         3 mal V1 in der Veteranenklasse,
-         1 mal V1 von einer internationalen Ausstellung
-     2 mal V1 von verschiedenen Richtern
Dieser Championtitel berechtigt nicht zum Start in der Championklasse!
2. 

Für Hunde die schon Champion in ihrem eigenen Land sind – gültig für Hundebesitzer aus (Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, Rußland, die Ukraine, Rumänien, Griechenland, Israel, Zypern, Malta, Irland, Vereinigtes Königsreich, Portugal und Spanien):

-         1 mal V1 auf einer Internationalen Ausstellung in der Veteranenklasse oder 
-         2 mal V1 auf nationalen Ausstellungen
Der Hundebesitzer dessen Hund noch kein Veteranenchampion im eigenen Land ist kann den Slowenischen Veteranenchampion später beantragen, sobald sein Hund im eigenen Land diesen Championtitel errungen hat.
Dieser Championtitel berechtigt nicht zum Start in der Championklasse!

Für die Zuerkennung eines der Titel müssen dem Slowenischen Hundeverband folgende Unterlagen eingereicht werden:
· die nötigen Anwartschaften + Kopie des Richterberichtes

· Kopie der Ahnentafel

· Bearbeitungs- und Postgebühr von 25,- Euro (Diese Gebühr reduziert sich auf 10,- Euro falls der Hund im Slowenischen Zuchtbuch eingetragen ist und die Unterlagen an eine slowenische Adresse verschickt werden)

· Angabe des Eigentümers mit aktueller Anschrift
· Einsenden an: Kinološka zveza Slovenije, Ilirska 27, 1000 Ljubljana. Slovenija
